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At. 3 sn»ftr. frfjtoe}^. 9otit>tü

3itrd)cv. Imutmmlr lUvovbunmt
über bie

ScfoHcbtîittg won StreltigKeiten
zwhcften Arbeitgebern und flrfcetlMlmern.

(Sefdjluf? beë Aegierunggrateg nom 0.-18. SRärj 1918.)

§ 1. 3uv Schlichtung non ^olleftioftreitigfeiten jmifdjen
Arbeitgebern nnb Arbeitnehmern über bas ArbeitSoer«
hültniS, fotoie über bie Auslegung unb Ausführung non
©efamtarbeitS« ober iRormalarbeitSoerträgen roerben im
ft'anton 3üricl) bis zum fvnïrafttreten beS fantonalen ©e=
fe^cS über bas ©iitigungSamt brei ©iniguttgSl'om«
m i f f i o n e n, je eine für bie 53 e 5 i r f e 3 ür i et), A f f 01
tern unb DietSborf, eine für bie 53ejirfe Jorgen,
SR ei ten, § in m it unb It ft e r unb eine für bie SSe^irfe
iß f a f f i 10 n, 5$ i n t e r t b u r, A n b e t f i n g e n u. 53 ü t a et),

beftettt.
Sit) biefer GanigungSfomtttiffionen finb bie 53ejir!S=

bauptorte 3üriet), SReiten nnb Söinterttjur. "Sie
.Üomntiffionen haben bas Stecht artet) in anbertt ©emeinben
ber ihnen unterftettten 53ezirfe zu oerhanbetn.

§ 2. 3t'be ©inigungSf'ommiffion befiehl auS einem
ißrafibenten, beffeit Steltoertretern unb ben 53eifit3em.

Der Stegierungsrat mähtt ben tßräfrbenten ber Sonn
mtffion unb je mehrere Stetloertreter.

@r ftettt nach 53orfc()tägen ber Arbeitgeber« unb Ar«
beiteroerbänbe eine Stifte 001t Steigern auf, bie au§ bem
©eroerbeftanb, bem .<oanbe(Sftanb unb ber attbuflrie ju
mähten finb.

3m einzelnen $atl beruft ber ißräfibent auS ber be=

treffenben Arbeitsbranche je einen Vertreter ber Arbeit«
geher unb Arbeitnehmer at§ 53eifit)er ein.

DaS nötige ftanzleiperfonal wirb auf Antrag beS

ißräfibentcu 00m Aegierungsrat gemähtt.

_
Der ißräfibent ift ttberbteS befugt, 001t fiel) auS ober

auf begehren einer Partei noct) meitere Sact)oerftänbige,
auch grauen ober niebergelaffene AuStänber, beßuiiebeti.

ß 3. Die Sommiffionen taffen ihre Vermittlung non
fitjh uu§ ober auf baS 53egehren einer 53ehörbe ober 53e=

teiligter eintreten. Der ißräfibent uerfucht gmächft, eine
Verftänbigung zmifetjen ben Parteien herbeizuführen. 3ft
bteS nicht möglich, fo orbnet er bie Durchführung beS
mettern Verfahrens an.

DroVerhanbtungen nor ber Sontntiffion merben iitütib«
Aich geführt. .Atte non ber Sommiffiou Vorgetabenen
fittb bei 53ttfze non 3—50 jyr. nerpftichtet, p erfetjeinen,
ju ucrt)anbetn unb Anst'unft zu erteilen.

Die Soinmiffion hat bie Urfachen unb näheren Um«
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ftätibe beS Streitfalles zu erforfct)en, bie einzelnen Streit«
punf'te feftzuftetlen unb itttb ift berechtigt, zur Auff'tärung
beS DatbeftanbeS auch 3eugen einzunernehmen, ©act)«
nerftätibige zu befragen ober ©utachteu einzuholen.

§ 4. Stach Sct)tuj3 ber Vert)anbtungen unb ©rtje«
buttgeit macht bie Sommiffion ben Parteien einen 33er«
g I e i ch S n 0 r f et) t a g, unb fetzt ihnen, menn ber Vorfctjtag
nicht fofort angenommen ober abgelehnt mirb, eine güift
non brei Dagen, itttt ihre ©rftärungen abzugeben.

5Birb ber Vorfctjtag angenommen, fo merben bie

Aften ber VoIfSroirtfchaftSbireftion übermittelt.
Söirb ber Vorfctjtag nott einer ober non beiben

Parteien abgelehnt, fo erftattet bie Somtniffion einen
53erict)t an bie VoIfSroirtfcljaftSbireftion mit furzer 53e«

grünbung ihres -VorfctjlageS. Diefe oeröffentticht ihu im
Amtsblatt.

§ 5. DaS 33erfahren nor ber VermitttungS«
tommiffioit ift für bie Parteien unentgeltlich-

§ 6. ©rrictjten mehrere Arbeitgeber berfelben ^nbuftrie
unb ihre Arbeiter eine freimütige ©inigungSftelte, fo tritt
fie für bie beteiligten an Stelle ber amtlichen in Dätigfeit.

§ 7- Die Parteien fönttett ben ©inigungStommiffionen
bie VefttgniS übertragen, nerbinblictje SchiebS«
fprüetje zu fatten.

§ 8. Die ißräfibenten unb SRitglieber ber Somtnif«
fiotten roerben für ihre Sitzungen une bie flRitglieber be§
SantonSrateS entfcf)äbigt.

DaS Sanzleiperfonal, bie ©;rperten unb 3eugen merben
analog ben Anfügen beS VectjtSpftegegefetzeS unb ber
©ebührenorbttung für bie bezirt'Sgerid)te entfehäbigt.

Diefe ©tttfchäbiguitgett roerben nom Staate getragen.
§ 9. Diefe berorbnung tritt nach ber ©eitehmigung

buret) baS fct)roeizerifcf)e bott'SroirtfchaftSbepartement in
Sraft. 9Rit ihrer Vollziehung mirb bie botf'SmirtfchaftS«
bireftiou beauftragt.

flusstelluttgswesen.
Die ©röffmutg ber Sctjmeiz. äöcvfbiuibnuSftettmtß

in gürtet) ift enbgüttig auf ben 18. SR a i (ißfingft«
famftag) feftgefeht.

^unftgenjerhe. Die Dauer* ber AuSfteltung non
Schülerarbeiten ber ftunftgeroerbtict) ett Ab«
teilung ber ©emerbefchute 3üvich mirb bis
Zum 21. April 1918 nerlängert. 53efuct)Szeit 10—4 Uhr
ununterbrochen. Geintritt frei.

Die Schweizer SJÎuftcrutcffe tit Vafel mürbe am
SRontag, 15. April eröffnet. Der offizielle Dag (an bem

OaneflJiMihrik
EAAR, Kt. Zug (Schweiz).

SPBÄIAIvFABRIK
tür 5187

Karreten, Stielwaren
Fasshahnen
Haushaltungsartikei
Mähfadenspulen
Holzwaren aller Art

Wasserkraft 70 Pîerde.

Export. Teiegramm-Adresse: Barrett Baar. Telephon714.
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Zürcher, kantonale Verordnung
über die

Schlichtung von Streitigkeiten
Zwischen Arbeitgebern untl Hrbeitnebmern.

(Beschluß deS Regierungsrates vom 9, 18, März 1918,)

^ l. Zur Schlichtung von Kollektivstreitigkeiten zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern über das Arbeitsver-
hältnis, sowie über die Auslegung und Ausführung von
Gesamtarbeits- oder Normalarlwitsverträgen werden im
Kanton Zürich bis zum Inkrafttreten des kantonalen Ge-
seizes, über das Einigungsamt drei Einigungskom-
m is sio n e u, je eine für die B e zir k e Z ü r i ch, A f f ol -

tern und Dielsdorf, eine für die Bezirke Horgen,
Meilen, Hinwil und Uster und eine für die Bezirke
Pfäf f i k o n, W i nte rt h u r, 2ln d elf i n g e n u. Bülach,
bestellt.

Sitz dieser Einigungskommisfionen sind die Bezirks-
hauptorte Zürich, Meilen und Winterthur. Die
Kommissionen haben das Recht auch in andern Gemeinden
der ihnen unterstellten Bezirke zu verhandeln.

lt. Jede Einigungskommission besteht aus einem
Präsidenten, dessen Stellvertretern und den Beisitzern.

Der Regierungsrat wählt den Präsidenten der Kom-
mission und je mehrere Stellvertreter.

Er stellt nach Vorschlägen der Arbeitgeber- und Ar-
beiterverbände eine Liste von Beisitzern auf, die aus dem
Gewerbestand, dem Handelsstand und der Industrie zu
wählen sind.

Jni einzelnen Fall beruft der Präsident aus der be-
treffenden Arbeitsbranche je einen Vertreter der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer als Beisitzer ein.

Das nötige Kanzleipersonal wird aus Antrag des
Präsidenten vom Regierungsrat gewählt.

^
Der Präsident ist überdies befugt, von sich aus oder

auf Begehren einer Partei noch weitere Sachverständige,
auch Frauen oder niedergelassene Ausländer, beizuziehen.

ss 8. Die Kommissionen lassen ihre Vermittlung von
sich aus oder aus das Begehren einer Behörde oder Be-
teiligter eintreten. Der Präsident versucht zunächst, eine
Verständigung zwischen den Parteien herbeizuführen. Ist
dies nicht möglich, so ordnet er die Durchführung des
weitern Versahrens an.

Die Verhandlungen vor der Kommission werden münd-
Rieh geführt. Alle von der Kommission Vorgeladenen

sind bei Buße von 8—99 Fr. verpflichtet, zu erscheinen,
zu verhandeln und Auskunst zu erteilen.

Die Kommission hat die Ursachen und näheren Um-
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stände des Streitfalles zu erforschen, die einzelnen Streit-
punkte festzustellen und und ist berechtigt, zur Aufklärung
des Tatbestandes auch Zeugen einzuvernehmen, Sach-
verständige zu befragen oder Gutachten einzuholen.

H 4. Nach Schluß der Verhandlungen und Erhe-
bungen macht die Kommission den Parteien einen Ver-
gle i ch svo r s chla g, und setzt ihnen, wenn der Vorschlag
nicht sofort angenommen oder abgelehnt wird, eine Frist
voii drei Tagen, um ihre Erklärungen abzugeben.

Wird der Vorschlag angenommen, so werden die

Akten der Volkswirtschastsdirektion übermittelt.
Wird der Vorschlag von einer oder von beiden

Parteien abgelehnt, so "erstattet die Kommission einen
Bericht an die Volkswirtschastsdirektion mit kurzer Be-
gründung ihres Vorschlages. Diese veröffentlicht ihn im
Amtsblatt.

§ 9. D a s V e r f a h r e n v o r d e r V e r m i t tlu n g s -

kommission ist für die Parteien unentgeltlich.
H 6. Errichten mehrere Arbeitgeber derselben Industrie

und ihre Arbeiter eine freiwillige Einigungsstelle, so tritt
sie für^die Beteiligten an Stelle der amtlichen in Tätigkeit.

s? D Die Parteien können den Einigungskommissionen
die Befugnis übertragen, verbindliche Schieds-
spräche zu fällen.

ß 8. Die Präsidenten und Mitglieder der Kommst-
sionen werden für ihre Sitzungen wie die Mitglieder des
Kantonsrates entschädigt.

Das Kanzleipersonal, die Experten und Zeugen werden
analog den Ansätzen des Rechtspflegegesetzes und der
Gebührenordnung für die Bezirksgerichte entschädigt.

Diese Entschädigungen werden von, Staate getragen.
§ 9. Diese Verordnung tritt nach der Genehmigung

durch das schweizerische Volkswirtschaftsdepartement in
Kraft. Mit ihrer Vollziehung wird die Volkswirtschasts-
direktion beauftragt.

llu5îlîllung;«>î!en.
Die Eröffnung der Schweiz. Werkbundausslcllnng

in Zürich ist endgültig aus den 18. Mai (Pfingst-
samstag) festgesetzt.

Kunstgewerbe. Die Dauernder Ausstellung von
Schülerarbeiten der Kunstgewerblichen Ab-
teilung der Gewerbeschule Zürich wird bis
zum 21. April 1918 verlängert. Besuchszeit 19—4 llhr
ununterbrochen. Eintritt frei.

Die Schweizer Mustermesse in Basel wurde am
Montag, 19. April eröffnet. Der offizielle Tag (an dem

Uiìâk, ki. Xug (8vliwk!-).

iür ZI 87

i^sk'i'stsn, Stislw-N'sn
I^LlLSliLtllNSN
tstl-lusiisltungsëll'tjksi
i^àlifsrlsnspulsn
i-îrà^i-n'sn sllsr

IVàSiieiìrslt 70 pîercls,

kpoist. làsllsiM-kàsze-. kzmii à leleplionM.



SHttftc. fdjtneij. pattbh). »Heining („Weifterbtatt") r.

O

o
a
a
o

9

9

9

03

E>.
03

Pieterlen bei Biel - Bienne
Telephon Telephon

Telegramm-Adresse :

PAPPBECK P1ETEHEEÄ,
empfiehlt seine Fabrikate in : 3012

Isolierplatten, Isolierteppiche
Korkplatten und sämtliche Teer- und

Asphalt - Produkte.
Deckpapiere roh und imprägniert, in nur bester

Qualität, zu billigsten Preisen.
Carbolineum. Falzbaupappen.

9D909DcÖ
bie Behörben beb BunbeS itub beb Joutons empfangen
roerben) fällt auf beu 18. älpvil. 21nt 20. unb 21. 2lprtl
1 Journées Romandes) raerben bte ©afte aus bev tuelfcl) en
Schweiz feftlicl) in ber Vheinftabt beroillfommt. Ser
2J. 2(prtl (2lu§lanbfcl)roetzertag) roirb fief) juin Srefftag
für zahlreiche Schweizer in ber Jvembe auSgeftalten.
2luS beu Beftimmungen bes Vleffeprogramms feien biet"
bie zuuäcl)ft roicljtigften ermähnt: ©infäufer haben täglict)
uon morgens 8 bis abenbS 7 lltjr 3utritt (Sonntags
10—7 Utjr). Sas i]3ublifum tuivb nur nachmittags uon
2 7 Uhr jugelaffen (Sonntags 10—7 Ulfr). Sie ©in»
trittSpreife finb mie folgt feftgefe^t: Sie 9tad)mittagS=
©intrittsfarte foftet an ffierftagen 1 Jr., am Sonntag,
ben 21. 21pril 1 Jr., am Sonntag, ben 28. 2lprtl 50
Wappen. Sie Vacfjmittags ©intrittsfarte für bie ganze
Sauer ber SOÎeffe foftet 5 Jr. Ser SCReffefatalog (ent=
h'alteitb : 2üpbabetifd)eS Dregifter, ©ruppenlifie unb Be=

ZugSquetlenregifter) roirb zu 1 Jranfen abgegeben. SaS
Cuartierbitreau befinbet fief) auf bent ßentrafbabnpfatj
bei ber Veifeagentuj" 9Jîeij) & ©o., bas 2tusfunftSbureau
in ben OJceffeljallen l unb II.

— Surd) Vereinbarung mit ber Leitung ber SDtufter»
meffe 93 a fei iff beut Sct)meijerifcl)en 9tact)roeisbureau
für Bezug unb Jlbfat) uon Söaren in Jülich itt Ver»
b i n b u u g mit be m V e* e i n S et) m e i z e r i f d) e r 9JÎ a

fcf)inêninbuftrieller ber offizielle 2lu§funftS
bien ft, fomeit er fid) auf bie Sätigfeit biefer Bureaus
beziehen fann, übertragen morben.

Sas betreffenbe JlusfunftSbureau liegt im SRittelbau
ber DJleffegcbäube. — ôierburd) roirb auch ©elegenheit
gegeben, bag biejenigen Jnbuftrien, bereu Jcatur eine
birefte Beteiligung an ber DJÎeffe nicht rocht juläfjt,
ebenfalls 9htb>en auS biefer roirtfdjafttid) roichtigen Sleffe
Ziehen tonnen.

Uerscftiedenes.
®cf)iuctzerifcf)c Unfatloerfttf)crmtgsanftult in Sujern.

Sie Sd)iueizerifct)e Unfattuerfid)erungSanftatt hat ihren
Betrieb am 1. 2lpril aufgenommen. 2tn biefem Sage
tuaren 81,111 Betriebe atS ber obtigatorifd)en Verfilme»

rung uuterftettt eingetragen. Sas ^erfonat ber Ulnftalt
Zät)tt 10!) ?tngeftet(te für bie Rentrât Verwaltung in
Suzern unb 271 l'tngeftettte für bie 20 Agenturen, fomit
inSgefaml 880 Jtngeftettte. Qu ber erften BetriebSroodje
finb ber Infialt 1083 Unfälle gemetbet morben, bie fich
mie folgt uerteifen: Betriebs Unfälle: SobeSfätte 2;
JnualibitätSfälle 4; leichtere Unfälle 964. 2itcl)fbetrtebS=
Unfälle : SobeSfälle 1 ; JnoalibitätSfätte 0 ; leichtere Um
fälle 62. Jufammen 1083. Jtt ben obigen 2lngabeit finb
nicht inbegriffen bie Unfälle bei ben BitnbeSbafmen, ber
tpoft» unb Sefegraphenuerroaltung.

©inc ©rl)öl)ung bev ©ebönbefchahungen im .Üanloit
Sujcnt hat ber Oiegierungsrat angeorbnet mit Sföirf'fam»
feit oont 1. 2lpril an, unb zwar prozentual in ber SBeife,
bag bie Schalungen uor bem Jafjre 1915 um 30 "/
aus bem Jahre 1915 um 25%, aus bem Jaljre 1916
um 2(>7o unb aus bem Jahre 1917 um 10 7<> erhöbt
roerben.

Sie 2lnfd)affuttg einer neuen £rgcl für ©gnaef)
Shurgau) mürbe uon ber eoangelifchen Kircfmemeinbe

befcljloffen.
Vvcisnuffchlag auf Schiefertafeln, ©eziuungen burd)

bie immer mehr fiel) geltenb madjenbe Verteuerung ber
Vohmatevialien unb 2lrbeitSlö()ne tritt für Schiefertafeln
ein ^reisauffdjlag ein.

.»olznugungcn im Jaljre 1917. Jn ben StaalS»
roalbungen Der fdhroetjerifchen Kantone tarnen im Jahre
1917 206,793, tn ben ©emetnbe» unb KorporalionS»
roalbungen 2,046,328 m® jur Vutjung (£>aupt» unb
Öroifdjennuhunp). SBähtenb bte Vuhungen im Staats»
roalb gegenüber bem Vorjahre um 3653 m® jurüefftehen,
finb fie tn ben ©emetnbe» unb KorporationSroalbnngen
um 33,524 gefttegen. Jn ben etfiern oerjetgen 5 Kanlone
Ü&ernuhungen oon jufammen 9,8 ißrojent ber normalen
JahreSnuhung ; bei ben letztem haben 13 Kantone übet»
nuhungen aufjutoetfen uon im ganjen 27 ißrojent etner
normalen JahreSni©ung. ®ret Kantone roeifen ©tnfpa»
rnngen oon im ganjen 23 7o auf. @S roirb baburdh bie
gefamte übernuhung ausgeglichen bis auf runb 40,000
Kubifmeter ober runb 4 7» einer normalen JahreSnuhung.
Jn ben ifJnoattoalbungen betragt bte 3Jlehrnuhung im
ganjen bas 6=fadje ber 5[abreSnuhnng oor bem Krleae.

tparfett» unb ©Ijalctfabrit 21. ®. in Bern. Sic
orbentliche Jtftiouäroerfammlung mar oon 12 Jlftionären
befucht, bie 827 2lftien oertraten. Jahresbericht unb
Rechnung für 1917 rourben -genehmigt unb bie Siuibenbe
auf 8®/o (gegenüber 5®/o im Vorjahr) feftgefetjt".*"'Sic
ftatutarifchen Sautiemen betragen 3043 Jr. 9326 Jr.
roerben auf neue Rechnung oorgetragen.

21.»©. Vtöbelfabvif Jorgen » ©lantô. 2iad) Vor»
nähme uon 2lbfd)reibungeu nun runb 50,000 Jr. bean'»

tragt ber Verroaltungsvat für baS Jahr 1917 bie 2luS»

rid)tung einer Siuibenbe uon 6 Jo gegen 0 "
u in beu

beiben Vorjahren.
Sihioeijérifchc ®asgcjcllfd)aft 21.=©., ©latus. SaS

Unternehmen erjtette 1917 einen Veingerotnn oon runb
211,600 Jr. (gegenüber 210,500 Jr. im Vorjahr). 3Jlit*
Vüctficht auf bte obroaltenben Jettoerhättniffe beantragt
ber VerroaltungSrat, ben ©erolnnfalbo rote im Vorjahr
für 2lbfdjretbtmgen ju oerroenben. SaS ÏÏUtien » Kapital
(6 SJlill. Jr.) bleibt fomit roteberum ohne Verjtnfnng.

Hus der Praxis. - Tür die Praxis.
Tragen.

NB «erfaufü=, ïaufcb= unb ilrbcitdgefud)c roerben
unter biefe Dlitbrtf nidjt aufgenommen; berarüge ainjetgen ge»
fyBren in ben Snfcratenteil be§ ©iatte§. — $en Jragen, roeiefie

„unter fêb'ffre" erfdjetnen fotten, rootle man 50 (£tä. in 9Jiarten
(für Jufettbung ber Offerten) unb roetin bie Jrage mit îibreffe
beS Jrageftetlerë erfdjeinen foil, 20 ®tö. beilegen. 3Bir finb ge»
nötigt, roegen ®rt)Bt)ung ber ipoftgebüt)ren biefe iajen einzuführen.
sDßenn feine Warfen mitgefdjicft tuerben, fann bie Tyragc
ttidjt aufgenommen tticrben.

245. Sßer liefert einen Iii m langen ©urt, 25 cm breit,
uebft iBectjer baju für einen SägemeijitranSport? Offerten an
§aab & Sie., ©ägeroerf, SDSoffjufen.

246. ®er liefert ©IaStucf) odu (>0 cm Üünge, SBrcite 7 cm,
in 2—3 Stummern? Offerten mit SJtuftern an Jrüz Stiebert)aufer,
SBolfmit (©olotfjurn).

247. 2Ber hätte eine größere partie gut erhaltene ©eriift»
träger abzugeben? Offerten an ßermann ©djmib, 93augefci)äft,
ïKoijr b. 2larau.
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die Behörden des Bundes und des Kantons empfangen
werden» fällt aus den 111, April. Am 20. und 21. April
«.lourât lGmuiià» werde» die Gäste aus der welschen
Schweiz festlich in der Rheinstadt bewillkommt. Der
24. April s Auslandschweizertag) wird sich zum Tresstag
für zahlreiche Schweizer in der Fremde ausgestalten.
Aus den Bestimmungen des Messeprogramms seien hier
die zunächst wichtigsten erwähnt: Einkäufer haben täglich
von morgens 8 bis abends 7 Uhr Zutritt (Sonntags
KV 7 Uhr). Das Publikum wird nur nachmittags von
2 < Uhr zugelassen (Sonntags 10—7 Uhr). Die Ein-
trittspreise sind wie folgt festgesetzt: Die Nachmittags-
Eintrittskarte kostet an Werktagen 1 Fr., am Sonntag,
den 21. April 1 Fr., am Sonntag, den 28. April lit)
Rappen. Die Nachmittags - Eintrittskarte für die ganze
Dauer der Messe kostet 7) Fr. Der Messekatalog (ent-
hältend : Alphabetisches Register, Gruppenliste und Be-
zugsquellenregister) wird zu 1 Franken abgegeben. Das
Quartierbureau befindet sich auf dem Zentralbahnplatz
bei der Reiseagentur Meist »!4 Co., das Auskunstsbureau
in den Messehallen l und U.

— Durch Vereinbarung mit der Leitung der Muster-
messe Basel ist dem Schweizerischen Nachweisbureau
für Bezug und Absatz von Waren in Zürich in Ver-
bin d u n g mit de m V et' ein Schweizerische r M a -

schinenindustrieller der offizielle Auskunfts-
dienst, soweit er sich aus die Tätigkeit dieser Bureaus
beziehen kann, übertragen worden.

Das betreffende Auskunftsbureau liegt im Mittelbau
der Messegebäude. — Hierdurch wird auch Gelegenheit
gegeben, daß diejenigen Industrien, deren Natur eine
direkte Beteiligung an der Messe nicht wohl zuläßt,
ebenfalls Nutzen aus dieser wirtschaftlich wichtigen Messe
ziehen können.

ilmcdiedeiitt
Schweizerische UnfallversichenmgSnnstalt in Luzern.

Die Schweizerische Nnsallversicherungsanstalt hat ihren
Betrieb am 1. April aufgenommen. An diesem Tage
waren 21,111 Betriebe als der obligatorischen Versiche-

rung unterstellt eingetragen. Das Personal der Anstalt
zählt Kill Angestellte für die Zentral-Verwaltung in
Luzern und 271 Angestellte für die 20 Agenturen, somit
insgesamt 280 Angestellte. In der ersten Betriebswoche
sind der Anstalt l 022 Unfälle gemeldet worden, die sich

wie folgt verteilen: Betriebs - Unfälle: Todesfälle 2;
Jnvaliditätssälle 4; leichtere Unfälle 964. Nichtbetriebs-
Unfälle: Todesfälle 1 : Jnvaliditätssälle 0 : leichtere Un-
fälle 62. Zusammen 1022. In den obigen Angaben sind
nicht inbegrifsen die Unfälle bei den Bundesbahnen, der
Post- und Telegraphenverwaltung.

Eine Erhöhung der Gebäudcschatzungcn im Kanton
Luzern hat der Regiernngsrat angeordnet mit Wirksam-
teil vom l. April an, und zwar prozentual in der Weise,
daß die Schätzungen vor dem Jahre 1915 um 20 "/
aus dem Jahre 19 l 2 »m 25 Po, aus dem Jahre 1916
um 20 Po und aus dem Jahre 1917 um 10 Po erhöht
werden.

Die Anschaffung einer neuen Trgel für Egnach
(Thnrgau) wurde von der evangelischen Kirchgemeinde
beschlossen.

Preisaufschlag auf Schiefertafeln. Gezwungen durch
die immer mehr sich geltend machende Verteuerung der
Rohmaterialien und Arbeitslöhne tritt für Schiefertafeln
ein Preisausschlag ein.

Holznutznngen im Jahre 1917. In den Staats-
Waldungen der schweizerischen Kantone kamen im Jahre
1917 206,793, in den Gemeinde- und Korporations-
Waldungen 2,046,328 zur Nutzung (Haupt- und
Zwischennutzung). Während die Nutzungen im Staats-
wald gegenüber dem Vorjahre um 3653 nA zurückstehen,
sind sie in den Gemeinde- und Korporationswaldungen
um 33,524 gestiegen. In den erstern »erzeigen 5 Kantone
llbernutzungen von zusammen 9.8 Prozent der normalen
Jahresnutzung; bei den letztern haben 13 Kantone über-
Nutzungen aufzuweisen von im ganzen 27 Prozent einer
normalen Jahresnutzung. Drei Kantone weisen Einspa-
rungen von im ganzen 23 Po auf. Es wird dadurch die
gesamte llbernutzung ausgeglichen bis auf rund 40.000
Kubikmeter oder rund 4 Po einer normalen Jahresnutzung.
In den Prioatwaldungen beträgt die Mehrnutzung im
ganzen das 6-fache der Jahresnutzung vor dem Kriege.

Parkett- und Chnletfabrik A.-G. in Bern. Die
ordentliche Aktionärversammlung war von 12 Aktionären
besucht, die 827 Aktien vertraten. Jahresbericht und
Rechnung für 1917 wurden genehmigt und die Dividende
aus 8°/o (gegenüber 5 Po im Vorjahr) festgesetzt) Die
statutarischen Tantiemen betragen 2042 Fr. 9226 Fr.
werden aus neue Rechnung vorgetragen.

A.-G. Möbelfabrik Horgen - Glarus. Nach Vor-
nähme von Abschreibungen von rund 50,000 Fr. bean-

tragt der Verwaltungsrat für das Jahr 1917 die Aus-
Achtung einer Dividende von 6 P» gegen 0 "

o in den
beiden Vorjahren.

Schweizerische Gasgesellschaft A.-G., Glarus. Das
Unternehmen erzielte 1917 einen Reingewinn von rund
211,600 Fr. (gegenüber 210,500 Fr. im Vorjahr). Mit'
Rücksicht auf die obwaltenden Zeitverhältnisfe beantragt
der Verwaltungsrat, den Gewinnsaldo wie im Vorjahr
für Abschreibungen zu verwenden. Das Aktien-Kapital
(6 Mill. Fr.) bleibt somit wiederum ohne Verzinsung.

Hu; der piaxiz. - M die Praxis.
slagen.

Verkaufs Tausch- und Arbcitögesuche werden
unter diese Rubrik nicht aufgenommen; derartige Anzeigen ge-
hören in den Inseratenteil des Blattes. — Den Fragen, welche

„unter Chiffre" erscheinen sollen, wolle man 39 Cts. in Marken
(für Zusendung der Offerten) und wenn die Frage mit Adresse
des Fragestellers erscheinen soll, 29 Cts. beilegen. Wir sind ge-
nötigt, wegen Erhöhung der Postgebühren diese Taxen einzuführen.
Wenn keine Marken mitgeschickt werden, kann die Frage
nicht aufgenommen werden.

243. Wer liefert einen 1(> m lange» Gurt, 25 cm breit,
nebst Becher dazu für einen Sägemehltransport? Offerten an
Haab à Cie., Sägewerk, Wolhusen.

249. Wer liefert Glastuch von UV cm ziünge, Breite 7 cm,
in 2—3 Nuiumern? Offerten mit Mustern an Fritz Niederhauser,
Wolfwil (Solothurn).

247. Wer Hütte eine größere Partie gut erhaltene Gerüst-
träger abzugeben? Offerten an Hermann Schund, Baugeschäft,
Rohr b. Aarau.
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